
Vorwort

Vorwort zur 12. Lieferung

Mit der 12. Lieferung des Kommentars zum Bauordnungsrecht Schleswig-
Holstein liegen die Kommentierungen zum Abschnitt II über „Allgemeine
Anforderungen an die Bauausführung“ und zum Abschnitt III „Baupro-
dukte, Bauarten“ des Dritten Teiles der neuen Landesbauordnung 2009 vor.
Im Teil B 2 sind damit aufgenommen worden die neuen Kommentierungen
zu
– § 12 Baustelle
– § 13 Standsicherheit
– § 14 Schutz gegen schädliche Einflüsse
– § 15 Brandschutz
– § 16 Wärme-, Schall-, Erschütterungsschutz
– § 17 Verkehrssicherheit
– § 18 Bauprodukte
– § 19 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
– § 20 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
– § 21 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall
– § 22 Bauarten
– § 23 Übereinstimmungsnachweis
– § 24 Übereinstimmungserklärung der Herstellerin oder des Herstel-

lers
– § 25 Übereinstimmungszertifikat
– § 26 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen
– § 27 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Bau-

stoffen und Bauteilen.
Der Block der neuen Kommentierungen wird zum bisherigen Kommentarteil
hin weiterhin durch das mit der 11. Lieferung vorgelegte rote Trennblatt
abgegrenzt, um Verwechslungen mit den Kommentierungen zur bisherigen
Rechtslage zu vermeiden. Die bisherigen Kommentierungen können, soweit
sich die Rechtslage nicht geändert hat, mit Bedacht weiter genutzt werden.
Die Verfasser sind bemüht, den Kommentar schnellstmöglich auch zu den
weiteren Regelungen der Landesbauordnung zu aktualisieren.
Im Zusammenhang mit dem neuen Gesetz sind die meisten bauordnungs-
rechtlichen Verordnungen neu erlassen worden. Der Teil C Durchführungs-
verordnungen enthält deshalb in Fortsetzung zur 11. Lieferung den Text
folgender Verordnungen, die eine besondere Bedeutung im Rahmen der Lan-
desbauordnung haben:
– Verkaufsstättenverordnung – VkVO
– Beherbergungsstättenverordnung – BeVO.

Kiel/Kropp, im Juli 2011
Heinz Domning Gerd Möller Martin Suttkus
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